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Die Beschwerde gegen den Beschluss des Sozialgerichts Leipzig vom 11. April 2001
wird zurÃ¼ckgewiesen. Kosten sind auch im Beschwerdeverfahren nicht zu
erstatten.

GrÃ¼nde:

I.

Die Beschwerde macht die Ã�bernahme von Kosten eines auf Antrag des
BeschwerdefÃ¼hrers (Bf.) erstatteten Gutachtens zu Lasten der Staatskasse
geltend.

In dem beim Sozialgericht Leipzig (SG) anhÃ¤ngig gewesenen Klageverfahren (Az: S
10 V 44/97) begehrte der Bf. als Rechtsnachfolger nach dem im â�¦ geborenen und
im â�¦ verstorbenen O â�¦K â�¦ (K.) Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
(BVG).

Dem im Rahmen des Klageverfahrens vom Bf. gestellten Antrag nach Â§ 109
Sozialgerichtsgesetz (SGG), den Heilpraktiker W â�¦ L â�¦ (L.) in L â�¦ gutachterlich
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zu hÃ¶ren, entsprach das SG mit Beweisanordnung vom 22. Juni 1999. Das
Gutachten erstellte L. unter dem 11. April 2000. Unter dem gedruckten Namen des
Gutachters findet sich die Unterschrift "i. A. H â�¦". Zur Ã�uÃ�erung des
VersorgungsÃ¤rztlichen Dienstes des Beklagten nahm L. am 26. September 2000
zusÃ¤tzlich Stellung. Die Stellungnahme war in gleicher Weise unterzeichnet wie
das Gutachten vom 11. April 2000.

Die Klage blieb im Ergebnis erfolglos (Urteil des SG vom 22. Februar 2001).

Einen Antrag des Bf., die Kosten fÃ¼r das Gutachten des L. auf die Staatskasse zu
Ã¼bernehmen, hat das SG mit Beschluss vom 11. April 2001 abgelehnt. Der
medizinische Sachverhalt sei nach Beiziehung diverser
Krankenbehandlungsunterlagen des K. insbesondere der Behandlungskarte der
Strafvollzugsanstalten T â�¦ und W â�¦ sowie der Aufnahme- und
Entlassungsuntersuchungsbogen ausreichend aufgeklÃ¤rt. Wie die Beklagte bereits
im Verwaltungsverfahren festgestellt habe, seien in den KrankenblÃ¤ttern aus der
Haftzeit des K. mehrmalige fieberhafte Infekte, eine Trombose der linken
Kniegelenke, Magenbeschwerden, Analekzem, eine Thoraxprellung sowie eine
nervÃ¶se Ã�berregbarkeit beschrieben worden. Diese seien jedoch, abgesehen von
den Herzbeschwerden, bei der Haftentlassung entsprechend dem
Entlassungsuntersuchungsbefund vom 22. November 1960 nicht mehr vorhanden
gewesen. Es fehlten auch Ã¤rztlich dokumentierte Befunde fÃ¼r das unmittelbar
erneute Autreten eines Analekzems nach der Haftentlassung des K. und des
Weiterbestehens eines solchen Analekzems, die als BrÃ¼ckensymptome fÃ¼r die
geltend gemachten SchÃ¤digungsfolgen nach dem HÃ¤ftlingshilfegesetz (HHG)
angesehen werden kÃ¶nnten. Auch der vom Bf. benannte L. habe in seinem
Gutachten der rechtlichen Bewertung von Seiten des Beklagten, dass zwischen
haftbedingten VerÃ¤nderungen im Bereich des Darmausgangs (Ekzem), das
nachweislich bei der Haftentlassung abgeklungen gewesen sei, und dem spÃ¤ter
aufgetretenen Fistelleiden substantiell habe entgegensetzen kÃ¶nnen. Aus dem
Gutachten gehe vielmehr nur hervor, dass er K. erstmals am 08. Juni 1993
untersucht habe und dabei Analfistel-Narben und grobe Verwachsungen festgestellt
habe. Die Aussagen des Gutachters seien nicht Ã¼berzeugend gewesen, wenn er
schlussfolgere, dass die Analfisteloperation 1965 auf entzÃ¼ndliche Analfistel bzw.
Fisteln wÃ¤hrend der Haftzeit von Oktober 1957 bis November 1960 des K.
zurÃ¼ckzufÃ¼hren seien. SchlieÃ�lich habe L. den K. zeitnah nach der Entlassung
aus der Haftentstalt nicht untersucht, sondern erstmals 1993. Die
PrimÃ¤rschÃ¤digung des K. wÃ¤hrend der Haftzeit sei jedenfalls durch die
Darlegung des Gutachters nicht erwiesen. Wenn also die Ursache der erstmals 1965
operierten Analfistel nicht habe geklÃ¤rt werden kÃ¶nnen, bestehe allenfalls eine
theoretische MÃ¶glichkeit eines ursÃ¤chlichen Zusammenhanges zwischen der vom
Bf. angegebenen Analfisteln, die wÃ¤hrend der Haft des K. entstanden seien und
der ab 1965 erfolgten Analfisteloperationen, die zu einer SchlieÃ�muskelschwÃ¤che
des K. gefÃ¼hrt haben, so dass eine SchlieÃ�muskelschwÃ¤che bei K. als
Versorgungsleiden nach dem HHG nicht anzuerkennen gewesen sei. Die Einholung
des Gutachtens von Heilpraktiker und Dozent L. sei zur weiteren AufklÃ¤rung des
medizinischen Sachverhaltes demnach nicht erforderlich gewesen.
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Gegen den als Einschreiben am 23. April 2001 zur Post gegebenen Beschluss hat
der Bf. am 22. Mai 2001 beim SG Beschwerde eingelegt. Das SG hat der
Beschwerde nicht abgeholfen.

Der Bf. hat vorgetragen, er sei seit 01. August 1996 arbeitslos und erhalte seit 01.
Juni 1998 keine finanziellen BezÃ¼ge mehr vom Arbeitsamt. Erst in der
Verhandlung vor dem SG am 14. April 1999 sei ihm fÃ¶rmlich nahe gelegt und
angeraten worden, den Arzt, der seinen Vater zu Lebzeiten noch gekannt und von
dessen Leiden hinsichtlich seiner SchlieÃ�muskelschwÃ¤che gewusst habe, als
Gutachter zu benennen. Ihm sei vom SG gesagt worden, dass man spÃ¤ter
hinsichtlich einer Ã�bernahme der Kosten fÃ¼r dieses Gutachten durch die
Staatskasse reden kÃ¶nne. Da ihm Ã¼berhaupt nicht bekannt gewesen sei, ob L.
auch eine gutachterliche Stellungnahme erarbeiten kÃ¶nnte, habe er dem SG
gesagt, dass er zuerst mit L. RÃ¼cksprache nehmen werde. Er habe bis zum 14.
April 1999 gar nicht gewusst, dass ein solches Gutachten Ã¼berhaupt angefordert
werden kÃ¶nne. Er selbst hÃ¤tte niemals dieses Gutachten von sich aus erstellen
lassen, sondern habe dies nur auf Anraten und den Zuspruch durch das SG getan.
Demzufolge seien die angefallenen Kosten fÃ¼r dieses Gutachten jetzt auf die
Staatskasse umzulegen.

Der Beklagte ist der Ansicht, der Beschluss des SG sei nicht zu beanstanden.

Die Beschwerde ist zulÃ¤ssig, jedoch nicht begrÃ¼ndet.

Nach Â§ 109 Abs. 1 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) muss auf Antrag des
Versicherten, des Versorgungsberechtigten oder Hinterbliebenen ein bestimmter
Arzt gutachterlich gehÃ¶rt werden. AnzuhÃ¶ren sind Ã�rzte, d.h. Personen, die zur
AusÃ¼bung des Arztberufes in Deutschland befugt sind (Meyer-Ladewig,
Sozialgerichtsgesetz mit ErlÃ¤uterungen, 6. Aufl., Â§ 109 Rdnr. 5). NichtÃ¤rzte (z.B.
Heilpraktiker, Psychologen etc.) kÃ¶nnen im Rahmen des Â§ 109 SGG nicht als
SachverstÃ¤ndige benannt werden (Krasney-Udsching, Handbuch des
sozialgerichtlichen Verfahrens, 2. Aufl., III Rdnr. 90; Meyer-Ladewig a.a.O.). L. als
Heilpraktiker hÃ¤tte daher von vornherein als Ã¤rztlicher Gutachter im Sinne des Â§
109 Abs. 1 SGG nicht angehÃ¶rt werden dÃ¼rfen. Eine AnhÃ¶rung hÃ¤tte allenfalls
als sachverstÃ¤ndiger Zeuge Ã¼ber seine Wahrnehmungen bei der Behandlung des
K. in Betracht gezogen werden kÃ¶nnen. Bei einer entsprechenden Anregung des
Bf. zur Beweiserhebung hÃ¤tte es sich jedoch nicht um einen "Antrag" nach Â§ 109
SGG gehandelt.

Selbst wenn rechtlich die AnhÃ¶rung eines Heilpraktikers nach Â§ 109 SGG in
Betracht kÃ¤me, wÃ¤ren die Kosten fÃ¼r das Gutachten des L. dennoch nicht auf
die Staatskasse zu Ã¼bernehmen. Das Gericht kann die Kosten des Gutachtens
nachtrÃ¤glich auf die Staatskasse Ã¼bernehmen, wenn das Gutachten zur weiteren
SachaufklÃ¤rung beigetragen hat, dies ist in der Regel dann der Fall, wenn das
Gutachten Einfluss auf den weiteren Verlauf des Verfahrens nimmt, und wenn es
das weitere Verfahren zwar nicht maÃ�geblich beeinflusst, aber
entscheidungserhebliche Punkte des medizinischen Sachverhaltes, etwa die
maÃ�gebenden Befunde, weiter aufklÃ¤rt (vgl. Krasney-Udsching, a.a.O., Rdnr.
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101). Das Gutachten des L. vom 11. April 2000 und dessen ergÃ¤nzende
Stellungnahme vom 26. September 2000 haben ersichtlich nicht zur weiteren
AufklÃ¤rung des Sachverhaltes im erstinstanzlichen Verfahren beigetragen. Dies ist
allein deshalb schon nicht der Fall, weil L. als Heilpraktiker nicht Ã¼ber die
entsprechende Sachkunde eines Arztes verfÃ¼gt, um die vom SG in der
Beweisanordnung vom 22. Juni 1999 gestellten medizinischen Beweisfragen
beantworten zu kÃ¶nnen. Im Ã�brigen hat L. in seinem Gutachten vom 11. April
2000 im Wesentlichen die Behandlung des K. in seiner Praxis im Zeitraum vom 08.
Juni 1993 bis 29. MÃ¤rz 1994 geschildert. Dagegen fehlt vor allem jede
Auseinandersetzung mit den versorgungsÃ¤rztlichen Stellungnahmen. Die ihm vom
SG gestellten Beweisfragen beantwortet er eher kurz, ohne hierfÃ¼r eine konkrete
BegrÃ¼ndung zu geben. Den Inhalt der ihm vorliegenden Akten des Beklagten und
der Gerichtsakte hat er indessen weder inhaltlich noch medizinisch gewÃ¼rdigt,
obwohl er selbst in seinem Gutachten angegeben hat, "die Begutachtung stÃ¼tzt
sich auf die Kenntnis der vorliegenden Akten des Sozialgerichts Leipzig, der
vorliegenden B-Akten des Amtes fÃ¼r Familie und Soziales/Leipzig â�¦ sowie auf die
in meiner Praxis durchgefÃ¼hrten Untersuchungen und Behandlungen in dem
Zeitraum vom 08.06.1993 bis 29.03.1994". Das Gutachten hat insgesamt in keiner
Weise fÃ¼r die gerichtliche Entscheidung Bedeutung gewonnen. Die AufklÃ¤rung
des Sachverhaltes hat es ebenso wenig objektiv gefÃ¶rdert.

Aus dem Protokoll Ã¼ber die mÃ¼ndliche Verhandlung am 14. April 1999 ist nicht
zu entnehmen, dass der Bf. zur Stellung eines Antrages nach Â§ 109 SGG gedrÃ¤ngt
wurde, vielmehr wurde er "aufgefordert", bis 21. April 1999 zu erklÃ¤ren, ob er die
"Beiziehung" eines Gutachtens nach Â§ 109 SGG beantragen mÃ¶chte. Einen
entsprechenden Antrag hat er mit Schreiben vom 16. April 1999 gestellt. Dem Bf.
mÃ¼sste auch bekannt gewesen sein, dass die Kosten fÃ¼r das Gutachten nicht
automatisch auf die Staatskasse Ã¼bernommen werden wÃ¼rden. Unter dem 07.
Juni 1999 hat er eine ErklÃ¤rung u.a. mit dem Inhalt unterschrieben, dass ihm
bekannt sei, dass er die gesamten Kosten der Begutachtung endgÃ¼ltig zu tragen
habe, wenn sie nicht durch eine Entscheidung des Gerichts ganz oder zum Teil der
Staatskasse auferlegt werden, d.h. die Entscheidung Ã¼ber die Kostentragung, die
auch â�� wie hier â�� negativ ausfallen kann, erfolgt erst im Nachhinein durch das
Gericht.

Nach alledem hatte die Beschwerde keinen Erfolg.

Die Entscheidung ist endgÃ¼ltig (Â§ 177 SGG).

Erstellt am: 09.09.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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